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Sozialraum Europa-  
was bedeutet das?

Otto G. Mayer

Mit der Veröffentlichung des W eißbuches der EG zur „Vollendung des Europäischen Bin
nenm arktes“ im Jahre 1985 hat die Integrationspolitik in Europa w ieder einen neuen 

Schub erhalten. Sie entfaltet m ittlerweile eine eigene Dynamik. So ist zu dem Vorhaben ..Bin
nenm arkt" einiges hinzugekom m en, das die Qualität des Integrationsprozesses verändert 
hat. Hierzu zählt nicht nur die geplante Ergänzung des B innenm arktes um eine europäische 
W irtschafts- und W ährungsunion, sondern auch -  schon etwas lä n g e r-  die Forderung nach 
Berücksichtigung der „sozia len D im ension“ im Integrationsprozeß, d. h. derW unsch nach e i
nem „Sozia lraum  Europa“ .

Einer Abstim m ung der deutschen Haltung hinsichtlich eines künftigen europäischen So
zia lraum s diente Anfang dieses M onats ein G espräch zw ischen dem Bundeskanzler und den 
Spitzen der Tarifparteien. Dieses Gespräch dürfte relativ harm onisch verlaufen sein, waren 
der DGB und die Bundesvereinigung der A rbeitgeberverbände (BDA) doch schon Ende Juli 
dieses Jahres in einer gem einsam en Erklärung darin übereingekom m en, daß „be i der Ver
w irklichung des Europäischen Binnenm arktes die soziale Dim ension unverzichtbar is t“ . Das 
Zusam m enwachsen der zwölf Volksw irtschaften in der EG wäre unvollkom m en, wenn sich 
nicht auch „d ie  sozialen Bedingungen im Wege des Fortschritts langfristig auf einem hohen 
Niveau angle ichen“ würden. Dies solle freilich nicht bedeuten, daß in allen Bereichen der So
zia lpolitik eine europaweite Harm onisierung angestrebt werden solle oder dürfe, da „auf die 
historisch gewachsenen Strukturen und die unterschiedlichen w irtschaftlichen Bedingungen 
in den M itg liedstaaten“ Rücksicht genom m en werden müsse. Die beiden Verbände treten 
deshalb für die gem einschaftsweite Form ulierung „sozia ler M indestnorm en" ein, „sow eit es 
... im Interesse der Schaffung und des Funktionierens des gem einsam en M arktes erforder
lich ist, die in keinem EG-Land unterschritten werden dürften". W elche M aterien hierfür in B e
tracht kämen, solle gem einsam  geprüft werden.

Geprüft oder geklärt werden müßten freilich eine ganze Reihe von Fragen m ehr grundsätz
licher Art. So sind weder der Begriff „sozia le D im ension“ noch der des „Sozia lraum s Europa“ 
stringent definiert. Jeder Versuch, diese Begriffe anhand der geführten politischen D iskus
sion zu umreißen, würde auf eine m ehr oder w eniger eklektische Sam m lung von Politikberei
chen hinauslaufen. Es ist von G rundrechten die Rede, wie die G leichbehandlung von M än
nern und Frauen oder die Koalitionsfreiheit, die es zu gewährle isten gilt. Es geht um sozia lpo
litische Sachverhalte im engeren Sinne wie um die soziale S icherheit im Alter, Krankheitsfa lle 
usw., um Arbeitsschutzbestim m ungen bis hin zu arbeitsm arktpolitischen Forderungen nach 
bestim m ten Arbeitszeiten oder gar nach einem „gerechten Lohn“ . Hinzu kom m en m ehr ord
nungspolitische Fragen beispielsweise nach Art und Um fang derTarifautonom ie und der M it
sprache oder M itbestim m ung der Arbeitnehm er in den Unternehm en.

Je nach Standpunkt mag man die einzelnen Forderungen teilen oder nicht, kaum eine -  
auch nicht die Forderungen hinsichtlich bestim m ter M indestnorm en für A rbeitsschutzm aß
nahmen, einer sogenannten Charta sozialer G rundnorm en, geschweige denn nach Erhalt
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der M itbestim m ung bundesrepublikanischen Musters, worauf sich die deutsche D iskussion 
besonders konzentriert -  bildet prinzipiell eine Voraussetzung oder notwendige Flankierung 
für die Vollendung oder das Funktionieren des B innenm arktes. Dies ist auch der Grund dafür, 
daß im W eißbuch der EG -Kom m ission -  w ie häufig beklagt -  säm tliche sozialpolitische Be
züge fehlen. Um die Freizügigkeit der Arbeitnehm er zu erm öglichen, ist vor allem  die soziale 
G leichbehandlung von Arbeitnehm ern aus anderen EG-Ländern im Vergleich zu ihren in län
dischen Kollegen notwendig, der Erhalt der in einem Lande erworbenen sozialen Anw art
schaften bei einem W echsel in ein anderes Land und nicht zuletzt die gegenseitige Anerken
nung von Befähigungsnachweisen, Berufs- und Schulabschlüssen. Entsprechende Rege
lungen sind entweder schon durch die Rechtssprechung des Europäischen G erichtshofes er
zwungen oder vom EG -M inisterrat erlassen worden.

Der „Sozia lraum  Europa“ bekom m t freilich dann eine andere Dimension, wenn man von 
der Vision einer „Politischen Union Europa“ ausgeht. Dann spricht nicht nur das in der E in
heitlichen Europäischen Akte proklam ierte Z iel des „w irtschaftlichen und sozialen Zusam 
m enhalts" für eine Angle ichung sozia ler Tatbestände, sondern auch ökonom ische Überle
gungen. Unterschiedliche Sozialsystem e, insbesondere unterschiedliche Um verte ilungs
maßnahmen, führen zur Verzerrung der Faktorallokation in einem Gesam teuropa, d.h., es tre
ten Ineffizienzen auf und dam it Verlust an sonst m öglichen Einkommen. Zudem  kann man e i
ner europäischen Zentra lregierung letztlich kaum verte ilungspolitische Aufgaben vorenthal
ten.

Soweit ist Europa aber noch nicht. Schon über die Vision einer politischen Union scheint 
kaum Einigkeit zu bestehen, auch wenn sie als Ziel in die E inheitliche Europäische Akte au f
genom m en und dam it von allen Regierungschefs abgesegnet worden ist. Selbst wenn hier
von einm al abgesehen wird, stellt sich die Frage nach den heutigen oder künftigen po liti
schen Instanzen und deren dem okratischer Legitim ation, die über die auch soziale G estal
tung der politischen Union und über den Weg dorthin befinden sollen.

Für d iesen „W eg d o rth in “ g ib t es p rinz ip ie ll zwei M ög lichkeiten. Die erste wäre eine A rt 
-  w ie es die EG -K om m ission nenn t -  „no rm a tives  H a rm on is ie rungskonzep t". A nhand e i
nes bestim m ten gese llscha ftspo litischen  Le itb ildes würde a priori oder para lle l m it dem 
w irtscha ftlichen  E in igungsprozeß  durch ein A rsenal zw ingender V orschriften e ine R eg le 
m entie rung der ve rsch iedenen D im ensionen des soz ia len Bere ichs auf G em e inscha fts 
ebene angestrebt. Ein de ra rtiges  Konzept dü rfte  aber angesich ts der starken U nter
sch iede zw ischen den M itg lieds ländern  sow ohl h ins ich tlich  ih rer po litischen Leitbilder, ih 
rer soz ia len  System e und R ege lungen als auch h ins ich tlich  ih rer E inkom m ens- und Pro
duktiv itä tsn iveaus  von vornhe re in  zum  S che ite rn  veru rte ilt sein und schon a lle in  w egen 
der F rik tionsverlus te  das Z ie l des „w irtsch a ftliche n  und soz ia len Z usam m enha lts “ eher 
ge fährden denn fördern.

Der zweite Ansatz geht davon aus, daß alle EG-Länder soziale S icherungssystem e aufwei
sen, Arbeitsschutzgesetze, Arbeitszeitbestim m ungen, fam ilienpolitisch m otivierte Regelun
gen, das Recht auf Koalitionen und Tarifverhandlungen usw. -  natürlich jeweils in landesspe
zifischer Ausprägung und Gewichtung -  sow ie -  je  nach W irtschaftskraft -  von unterschiedli
chem  Leistungsum fang und unterschiedlicher Leistungstiefe. Hierzu gehört auch, daß sich 
die Tarifparteien in den einzelnen Ländern, insbesondere die Gewerkschaften, in O rganisa
tion, sachlicher und politischer Ausrichtung stark unterscheiden, was beispielsweise durch 
sehr große M einungsuntersch iede zw ischen den diversen G ewerkschaften in den einzelnen 
europäischen Ländern hinsichtlich der M itbestim m ungsfrage dokum entiert wird. Berücksich
tigt man ferner, daß es auch unter rein ökonom ischen G esichtspunkten schon bestim m te 
„M indeststandards“ für die m eisten sozialpolitischen Leistungen gibt, die für jedes EG-Land 
schon aus purem Eigeninteresse zw ingend sind, dann spricht vie les dafür, auch in diesem 
Bereich dem  W ettbewerb der Ideen und der betroffenen Institutionen und Parteien die Suche 
nach den „tragfähigsten Lösungen“ zu überlassen und dam it im Laufe der Zeit auch eine A n
gleichung herbeizuführen.
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